
 

Fachtagung vom 4./5. September 2024 in Freiburg  
„Die Abklärung als Basis für gute Entscheide und erfolgreiche Mandatsführung“ 
 
 
Workshop 3  
 

VBVV 2024 
 
Prof. Philippe Meier, Dr. iur., Rechtsanwalt, Ordinarius Universität Lausanne, 
Mitglied Arbeitsausschuss KOKES 
 
 
Die neue Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft 
oder Vormundschaft (VBVV), die am 1. Januar 2024 in Kraft getreten ist, hat einige 
Mängel des alten Textes korrigiert (Erweiterung der Anlageinstrumente, Abschaffung 
der Pflicht, alle Bankverträge der KESB zur Genehmigung vorzulegen). Mehrere 
Fragen bleiben jedoch bestehen, z. B. wie der gewöhnliche Lebensunterhalt der 
betroffenen Person (Art. 6) oder ihre besonders günstige finanzielle Verhältnisse (Art. 
7 Abs. 3) bestimmt werden sollen.  
 
Darüber hinaus zählt Art. 9 VBVV eine ganze Reihe von Entscheiden auf, die die KESB 
treffen kann oder muss, ohne anzugeben, wie und wann. Wenn die neue Verordnung 
auch klar den Unterschied zwischen den von ihr vorgesehenen Bewilligungen und den 
Zustimmungen nach Art. 416/417 ZGB markieren will, bleiben auch hier 
Auslegungsprobleme für die Praxis. 
 
Nach einem Überblick über den Zweck und die Struktur der Verordnung sowie über 
die Grundsätze und Regeln der Anlagestrategie wird der Workshop anhand einiger 
praktischer Fälle versuchen, diese Schwierigkeiten aufzuzeigen und zu erörtern, wie 
sie in der Praxis gelöst werden können, insbesondere im Lichte der ersten Erfahrungen 
der Behörden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Präsentationen und weitere Unterlagen der Fachtagung  
stehen auf www.kokes.ch/tagung24 zum Download bereit. 

http://www.kokes.ch/tagung24
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VBVV 2024
Prof. Dr. Philippe Meier, RA (Rechtsfakultät/Universität Lausanne)

KOKES Freiburg 05.09.2024 / Workshop Nr. 3

VBVV

Allgemeines und Geschichte (1)

 Vor 2013 (1)

Sehr viele materiellen Bestimmungen zum Schutz des 
Vermögens: aArt. 398-404 ZGB, aArt. 413 ZGB, aArt. 421-
422, 424 ZGB

Gesetzliche Delegation an die Kantone (aArt. 425 ZGB)

Sehr heterogene kantonale Regelungen

Harmonisierungsversuch durch die VBK/KOKES

VBK, Vermögenslage im Rahmen von vormundschaftlichen 
Mandaten - Empfehlungen der VBK vom September 2001, in: ZVW 
2001 S. 332 ff.

KOKES, Vermögenslage im Rahmen von vormundschaftlichen 
Mandaten - Ergänzungen zu den gleichnamigen Empfehlungen 
der VBK vom September 2001, in: ZVW 2009 S. 199 ff. (Quelle: LU).
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (2)

 Vor 2013 (2)

 Mit der Revision 2008/2013 erhielt der Bundesrat eine gesetzliche 

Grundlage (Gesetzesdelegation), um tätig zu werden (Art. 408 

Abs. 3 ZGB): « Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die 

Anlage und die Aufbewahrung des Vermögens. »

 Rahmen und Leitfaden für die Anlage von Vermögen

(Anleitungsfunktion)

 Konkretisierung der sehr allgemeinen Sorgfaltspflicht von Art. 413 

Abs. 1 ZGB (+ Art. 408 Abs. 1 ZGB)
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (3)
 Die VBVV 2012 - die Ergänzungen 

 Bestimmungen des kantonalen Rechts zu Fragen im Zusammenhang mit 

der Vermögensverwaltung (z. B. Inventar und Rechnungsablage)

 Empfehlungen Swissbanking/KOKES

Merkblatt  «Auskunft nach Art. 448 ZGB» Auskunftsbegehren einer KESB 

an eine Bank (Dezember 2019)

Merkblatt Finanzierungsgeschäfte für verbeiständete Personen 

(November 2015)

Empfehlungen der SBVg und der KOKES zur Vermögensverwaltung 

gemäss Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (Juli 2013)

Umsetzung Zeichnungsrecht gegenüber der Bank bei 

Beistandschaften oder Vormundschaften (Musterformular)

https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen

oder ZKE 2020 96 / ZKE 2015 481 / ZKE 2013 407
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (4)

 Die VBVV 2012- die Kritiken 

eilig ausgearbeitete Verordnung 

begrenzte Einbeziehung der Praxis (fehlende 
Anlageinstrumente wie ETF)

kurzer erläuternder Bericht (7 Seiten) und nur auf Deutsch

 Inkohärenz mit dem materiellen Recht des ZGB

eine manchmal verwirrende Redaktion

übermässige bürokratische Anforderungen (aArt. 9 VBVV)
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (5)

 Die Erarbeitung der nVBVV

 Einrichtung einer Untergruppe innerhalb der gemeinsamen 
Arbeitsgruppe Swissbanking/KOKES 

 Verordnungsentwurf mit Kommentaren 2016 beim Bundesrat 
eingereicht

 Erarbeitung einer neuen Verordnung, Vernehmlassung 27.09.2019-
17.01.2020 (Begleitbericht vom 27.09.2019)

 42 Stellungnahmen (26 Kantone, 3 Parteien, 13 Organisationen und 
andere) - allgemeine Zustimmung, Detailänderungen vorgeschlagen

 Begleitbericht vom 23.08.2023 und Verabschiedung der Verordnung

 Inkrafttreten am 01.01.2024

 Quellen: 
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/gesetzgebung/kesr.html 
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (6)

 Allgemeine Bemerkungen

 Die allgemeine Struktur (Anlagekategorien, Anlagegrundsätze) wurde 

weitgehend beibehalten

 Die nVBVV klärt einige Punkte, aber bei weitem nicht alle, die kritisiert 

wurden ... und führt weitere Unsicherheiten ein

 Neue Swissbanking/KOKES-Empfehlung Januar 2024 als Ersatz für die 

Empfehlung von 2013

bringt nicht viel am Text der Verordnung, entspricht einem 

Einführungsmerkblatt für Bankangestellten über das KESR!

nichts über das Genehmigungsverfahren - Siehe dazu den Beitrag 

von B. Reichlin, ZKE 2023/6 483 ff. und die verteilten Anhänge
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VBVV

Allgemeines und Geschichte (7)

 Das Übergangsrecht (Art. 13 VBVV) beachten:

Verpflichtung der Beistandspersonen (diese darauf hinweisen), die 

Vermögensanlagen, die zur VBVV in Widerspruch stehen, so rasch wie 

möglich aber spätestens innerhalb von zwei Jahren (ausser bei 

ungünstigem Zeitpunkt), d.h. bis zum 31. Dezember 2025, in zulässige 

Anlagen umzuwandeln. Die KESB kann diese Frist ausnahmsweise auf 

Gesuch um maximal zwei Jahre verlängern.

geringe Auswirkungen: breitere Listen als die VBVV 2012 

Aber: Besondere Prüfung für wertbeständige Grundstücke, die nicht 

selber genutzt werden (Wechsel von Art. 6 zu Art. 7)

Und Überprüfung der neuen Obergrenzen auf das Gesamtvermögen 

nach Art. 7 Abs. 2 Bst. b bis d
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Die VBVV 2024

Anwendungsbereich (Art. 1)

 Anwendungsbereich

 Beistandschaften nach Art. 394/395 ZGB mit Vermögensverwaltung

 Umfassende Beistandschaften nach Art. 398 ZGB

 Vormundschaften für Minderjährige nach Art. 327a ZGB

 Vermögensverwaltungsbeistandschaften für Minderjährige, Art. 325 ZGB

 Eigentliche Vorkehrungen der KESB nach Art. 392 ZGB

 Nicht anwendbar auf:

 Beistandschaften nach Art. 393 und Art. 396 ZGB (aber Inspirationsquelle 

für Ratschläge und Entscheidungen)

 Vorsorgeaufträge(ausser über Art. 368 ZGB und als Konkretisierung der 

Sorgfaltspflicht, Art. 398 OR, wenn es keine Anlagevorschriften gibt)

 Beträge, die zur freien Verfügung gestellt werden (Art. 409 ZGB)
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Die VBVV 2024

Grundsätze der Vermögensanlage (Art. 2 

und Art. 5) (1)

 Kernprinzip: Mündelsicherheit

 Wenn möglich: Ertragsbringend

 Risikominimierung durch Diversifizierung

 Neuheit: Gebühren müssen in einem angemessenen Verhältnis zum 

angelegten Vermögen und zum erwarteten Ertrag stehen

 teure und unnötige Portfolio-Änderungen vermeiden 

 bei einer Auswahl die günstigsten Dienste wählen

 ergab sich eigentlich bereits aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht
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Die VBVV 2024

Grundsätze der Vermögensanlage (Art. 2 

und Art. 5) (2)
 Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person 

(=Risikofähigkeit)

 Alter & Gesundheit

 Bedürfnisse des Lebensunterhalts

 Einkommen & Vermögen

 Versicherungsschutz

 Allfällige Versicherungsleistungen, insbesondere bei Altersrücktritt, Unfall, Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit, 

 Weitere Anwartschaften, insbesondere erbrechtliche (hier ist die Möglichkeit der 
Konkretisierung zu beurteilen)

 + Wille der betroffenen Person

 Zweck: Deckung des gewöhnlichen Unterhaltsbedarfs und Vorwegnahme 
vorhersehbarer ausserordentlicher Aufwendungen (Art. 5 Abs. 3) - unter 
Berücksichtigung (Art. 406 ZGB) des Willens der Person, ihr Leben nach 
ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten (Förderung der 
Freizeitgestaltung, des Wunsches nach beruflicher Umschulung usw.).
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Die VBVV 2024

Sicherung und Aufbewahrung (Art. 3 und 4)

 Bargeld muss unverzüglich auf ein Bankkonto eingezahlt werden

 Sichere Aufbewahrung von Wertsachen (Schmuck), wichtigen Dokumenten 
(Testament, Papier-Schuldbrief, digitalen Passwörtern usw.) und dergleichen

 in einem Schrankfach oder als verschlossenes Depositum (versiegelter 

Umschlag) bei einer Bank (keine Bewilligung nötig)

das die Person bereits hat oder

ein neues, auf Grund eines Vertrages, der im Namen der betroffenen 

Person abgeschlossen wird

 an einem anderen Ort (Kunstgalerie, Garage, zu Hause, etc.), wenn die 

sichere Aufbewahrung gewährleistet ist oder dies vorrangigen Interessen der 

betroffenen Person dient (Bewilligung nötig)

 In den Räumlichkeiten der KESB (Bewilligung nötig) (« Schirmlade ») sofern der 

Aufbewahrungsort feuer-, wasser- und diebstahlsicher ist
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (1)

 Beibehaltung von drei Anlagekategorien

Sicherstellung des gewöhnlichen Lebensunterhalts (Art. 6)

Weitergehende Bedürfnisse (Art. 7 Abs. 1 und 2)

Besonders günstige finanzielle Verhältnisse (Art. 7 Abs. 3)
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (2)
 Die Regeln müssen eingehalten werden

 bei Amtsantritt, um die verfügbaren Mittel anzulegen

 um neue Geldzuflüsse während der Amtszeit anzulegen

 bei Überprüfung der Situation bei Übernahme einer Massnahme 

 um bestehende Anlagen umzuwandeln (Art. 8) - Entscheidung mit 

Fristsetzung

 « innert angemessener Frist » (= nicht zur Unzeit)

die Wirtschaftsentwicklung, die persönlichen Verhältnisse und soweit möglich 

den Willen der betroffenen Person (z. B. familiäre Bindung an ein Unternehmen) 

zu berücksichtigen.

Auf eine Umwandlung kann verzichtet werden, wenn die Vermögenswerte für 

die betroffene Person oder für ihre Familie einen besonderen Wert haben 

(Erhaltung eines Familienunternehmens, einer Familienimmobilie usw.) und der 

gewöhnliche Lebensunterhalt sichergestellt ist (vgl. Art. 412 Abs. 2 ZGB). Der 

Verzicht bedarf der Bewilligung der KESB. Achtung: Haftung nach Art. 454 ZGB.
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (3)

 Art. 6 - Allgemeine Fragen

 Gewöhnlicher Lebensunterhalt wird nicht definiert: siehe Fallbeispiel

 Abschliessende Liste von Anlagen, von denen angenommen wird, dass 

sie Art. 6 entsprechen, da sie sicher und liquide sind

Art. 8 Abs. 3 vorbehalten: Befugnis der KESB, auf eine Umwandlung in 

Art. 6 zu verzichten

notwendige Einhaltung der Grundsätze von Art. 2 (Wahl des 

kosteneffizientesten Instruments, Diversifizierung)

 Keine VBVV-Bewilligung nötig für die Beistandsperson 

Art. 416 ZGB bleibt für seltene Fälle vorbehalten (siehe Fallbeispiel)
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (4)

 Art. 6 - Instrumente (1) (Beispiele)

 Einlagen bei Banken, einschliesslich Kassenobligationen und Festgelder: 

Garantie oft unbegrenzt oder höher bei Kantonalbanken, privilegierte 

Forderung bis CHF 100'000 (Art. 37a BankG) bei anderen Banken

Einlagen verteilen

die Sicherheit umfasst das Depot, die Kassenobligationen und die Festgelder

 Festverzinsliche Obligationen der Eidgenossenschaft aber auch von 

Kantonen und Gemeinden (neu) 

 ETFs (börsengehandelt) und Indexfonds (nicht börsengehandelt): wichtigste 

Neuerung in Art. 6

nur Staatsanleihen- und Pfandbrieffonds sind nach Art. 6 zulässig (sonst: Art. 7)

Obligationen von Unternehmen, an denen Bund, Kantone oder Gemeinden 

mehrheitlich beteiligt sind (SBB, Postfinance, Swisscom, etc.) - neu

Mitarbeiterkonten bei solchen Unternehmen
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (5)

 Art. 6 - Instrumente (2) (Beispiele)

Obligatorische berufliche Vorsorge oder gebundene 

Selbstvorsorge 3A (sicher, aber nicht liquide!!!)

möglich, in diese Depots zu investieren (Rückkäufe, Einmalzahlungen) 

wenn ein Guthaben erhoben wird, muss es in den Instrumenten von 

Art. 6 angelegt werden (vorbehaltlich der Deckung des 

gewöhnlichen Unterhaltsbedarfs)

 Anteilscheine von Bau- und Wohngenossenschaften in 

Verbindung mit einem bestehenden Mietvertrag (neu) oder 

Anteilscheine von Banken in Verbindungen mit einem 

bestehenden Vertragsverhältnis sowie Beteiligungen an solchen 

Banken (Raiffeisen) 

Wertbeständige Grundstücke, die selber genutzt werden (sicher, 

aber nicht liquide!!!)
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (6)
 Art. 7 Abs. 1 und 2 - Allgemeines

 Anlagen zur Deckung von weitergehenden Bedürfnissen, d.h. Bedürfnisse, 

die über den gewöhnlichen Lebensunterhalt hinausgehen (≠ Art. 6)

… und es bestehen keine besonders günstigen finanziellen Verhältnisse (≠ 

Art. 7 Abs. 3)

 Abschliessende aber erweiterte Liste (neu) - für weitere Anlagen: Art. 7 Abs. 

3

 Keine Bewilligung VBVV nötig aber:

spezifische Anforderung nach Art. 9 Abs. 1 Bst. c

… sowie Art. 416 ZGB

werden vorbehalten (vgl. unten)
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (6a)

 Art. 7 Abs. 1 und 2 - Allgemeines

Erforderliches gemeinsames Merkmal: Das Unternehmen, das das 
Instrument ausgibt, muss "eine gute Bonität" aufzeigen

wahrscheinlich korrekt, mindestens BBB oder A für Unternehmen (vgl. 

bspw. https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s)

Um zulässig zu sein, muss die Anlage

in einem Instrument nach Absatz 1 erfolgen. 1 UND

die Grenzen von Abs. 2 beachten
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (7)

 Art. 7 Abs. 1 – Instrumente (Beispiele

Obligationen in Schweizerfranken (von in- oder ausländischen Unternehmen)

 Aktien von Schweizer Aktiengesellschaften (in CHF oder Fremdwährung, vgl. 

Art. 621 Abs. 2 OR)

 Fonds in Schweizer Franken (Obligationenfonds, Aktienfonds, ETF oder 

Indexfonds, gemischte Anlagefonds mit Obergrenzen: 25 % Aktien und 50 % 

Titeln ausländischer Unternehmen; Immobilienfonds von Schweizer 

Emittenten)

ev. ein von gewissen Banken standardisierter Fonds («VBVV-OK»)

Wertbeständige Grundstücke, die nicht selbst genutzt werden 

(Renditeliegenschaften) - früher Art. 6

 Beteiligungen an weiteren Gesellschaften (Genossenschaften, GmbH) 

 Fonds mit Anlagen in Gold oder Silber mit vollständig physischer Verwahrung 

des Edelmetalls  
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (8)
 Art. 7 Abs. 2

 Konkretisierung des Grundsatzes der Diversifizierung

nicht zu verwechseln mit der internen Grenze (Fondsstruktur) in Art. 7 Abs. 1 

Ziff. 4

 die Prozentsätze werden im Verhältnis zum Gesamtvermögen am 

Inventar festgelegt (inklusive Anlagen gemäss Art. 6 und Immobilien)

ACHTUNG: Je nachdem, ob die Immobilie zum Steuerwert (Praxis vieler 

Behörden) oder zum Verkehrswert aufgenommen wird, ändern sich die 

Grenzen erheblich - eine Bewertung zum Steuerwert ist zu empfehlen!

 für bewegliche Gegenstände: Versicherungswert, falls vorhanden (Feuer-

oder Hausratversicherung)

 es handelt sich um Richtwerte

Eine Anlagekategorie kann aufgrund eines Wertanstiegs die Grenze 

überschritten haben (gute Nachricht!): keine Verpflichtung zum sofortigen 

Verkauf, wenn die Diversifizierung das Halten der Anlage rechtfertigt
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Die VBVV 2024

Die Anlageregeln (Art. 6-8) (9)

 Art. 7 Abs. 3

 "Besonders günstige finanzielle Verhältnisse" der betroffenen 
Person (dito in VBVV 2012)

Möglichkeit, andere Anlagen zu tätigen und/oder die 
Grenzen von Art. 7 Abs. 2 von vornherein zu überschreiten

Bewilligung der KESB erforderlich

Höhe des Nettovermögens und Verhältnis zu Art. 7 Abs. 1 
und 2? Siehe Fallbeispiel
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Die VBVV 2024

Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (1) 

 Die KESB entscheidet von Amts wegen, in der Regel bei der Aufnahme 

des Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der Massnahme (der 

Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 ob es Vermögenswerte gibt, die nicht unter Art. 6 fallen

Wenn nicht, wird alles nach Art. 6 verwaltet, bis eine neue 

Entscheidung getroffen wird - auch das ist eine Form der 

Anlagestrategie!

Vermögensschwelle, damit die Möglichkeiten nach Art. 7 überprüft 

werden?
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Die VBVV 2024

Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (2) 

 Die KESB entscheidet von Amts wegen, in der Regel bei der Aufnahme 

des Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der Massnahme (der 

Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 ob Anlagen nach Art. 7 Abs. 1 ausnahmsweise der Bewilligung der 

KESB bedürfen; 

eingeschränkte Fachkenntnisse, komplexe Anlagen (z.B. strukturierte 

Produkte, Edelmetallfonds)

Geldfluss von Art. 6 (Verkauf der persönlichen Immobilie) zu Art. 7

Die KESB könnte eine Standardliste von Anlagen aufstellen, die sie immer 

genehmigen müssen will oder die im Gegenteil von vornherein 

genehmigt werden (Nestlé, UBS usw.) - oder auf bestimmte Anlagen 

abzielen

 in diesem Rahmen kann die KESB auch verlangen, eine Anlagestrategie 

zu bewilligen (einzelne Anlagen müssen dann nicht mehr bewilligt 

werden) – ein empfehlenswertes Vorgehen! 
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Die VBVV 2024

Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (3) 

 Die KESB entscheidet von Amts wegen, in der Regel bei der Aufnahme des 

Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der Massnahme (der 

Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 über welche Vermögenswerte der Mandatsträger nur mit Bewilligung 

der KESB verfügen darf (Einschränkung der Verfügungsbefugnis)

z.B. die betroffene Person handelt allein auf einem Konto zur freien 

Verfügung, die Beistandsperson handelt allein auf dem Giro- oder 

Sparkonto (Zahlungsverkehr), aber sie darf nur mit Zustimmung der 

KESB Überweisungen auf die Kapitalkonten vornehmen (eventuell ab 

einem Mindestbetrag)

es ist besser, eine Anlagestrategie von Anfang an zu bewilligen und 

ausserhalb der Rechnungs- und Berichtszeiträume eine regelmässige 

Berichterstattung (Bankauszüge) zu verlangen, da eine solche 

Anforderung der operativen Rolle der Beistandsperson widerspricht!
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Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (4) 

 Die KESB entscheidet vom Amtes wegen, in der Regel bei der 

Aufnahme des Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der 

Massnahme (der Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 über das Recht auf Zugang zu Schrankfächern (z.B. 

Mitunterzeichnung Beistandsperson und KESB)

 Die KESB entscheidet vom Amtes wegen, in der Regel bei der 

Aufnahme des Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der 

Massnahme oder bei einem plötzlichen Geldzufluss (der 

Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrags zu bewilligen

 im Rahmen der Anlagen nach Art. 7 Abs. 1 oder 3

der Verwalter wird in Art. 1 Abs. 3 Bst. e FINIGV definiert (muss nach 

FINIG bewilligt sein, SR 954.1).
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Die VBVV 2024

Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (5) 

 Die KESB entscheidet vom Amtes wegen, in der Regel bei der 

Aufnahme des Eintrittsinventars oder bei der Übernahme der 

Massnahme oder bei einem unerwarteten Geldzufluss (der 

Mandatsträger kann dazu einen Antrag stellen):

 Anlagen nach Art. 7 Abs. 3 zu bewilligen (Strategie und 

Kategorien, da Art. 7 Abs. 1 und 2 nicht anwendbar ist) 
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Die zu treffenden Entscheidungen (Art. 9) (6) 
 Notwendigkeit einer Entscheidung, die der betroffenen Person mitgeteilt wird, 

mit Rechtmittelbelehrung (neu)

 + Mitteilung der Entscheide an die Mandatsträger sowie direkt von der KESB 

aus an die Bank (oder Versicherung, oder Vermögensverwalterin)

die mitgeteilte Entscheidung darf sich nur auf die technischen Hinweise für die 

betroffene Bank beziehen 

keine Mitteilung der Erwägungen, die die persönliche Situation überprüfen 

keine Mitteilung von Teilen des Entscheidungsdispositivs, die weitere Banken 

betreffen

 übliche Form von Entscheidungen der KESB

kann, wie praktiziert wird, aus einem « bewilligt »-Stempel auf dem Antrag der 

Beistandsperson bestehen (aber Rechtsmittelbelehrung erforderlich)

viele einfache Fälle? Auch die Entscheidung ist einfach: Wenn nichts 

beschlossen wird, muss alles nach Art. 6 verwaltet werden!

28



15

Die VBVV 2024

Beziehungen zu den Banken (Art. 10)
 Verträge über die Anlage, Aufbewahrung und Verwaltung von 

Vermögenswerten sind von dem Mandatsträger im Namen der betroffenen 

Person abzuschliessen und Die Belege (Kontoauszüge) sind auf den Namen 

der betroffenen Person auszustellen

 Ab Übernahme des Mandats Auskunfts – und Einsichtsrecht der 

Beistandsperson 

 Soweit es für die Ausübung des Mandats erforderlich ist, kann sie diese Auskunft 

und Einsicht auch für die Zeit vor der Übernahme und nach Beendigung des 

Mandats verlangen (z. B. Identifizierung zweifelhafter Transaktionen, die von der 

betroffenen Person aufgrund einer psychischen Störung getätigt wurden)

 Die erste Informationsquelle der KESB bleibt die Beistandsperson... bei 

Schwierigkeiten (Ausnahme) kann sie sich jedoch durch formellen Beschluss 

direkt an die Bank wenden (vgl. Swissbanking/COPMA-Empfehlung 2019).

 Abschaffung der in VBVV 2012 vorgesehenen automatischen Information 

(Art. 10 Abs. 4 aVBVV, ohnehin nicht angewandt)
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Das Verhältnis zu anderen Regeln über das 

Vermögen (1)
 Inventar

 Der Zeitpunkt, an dem die Entscheidungen nach Art. 9 VBVV in der Regel zu 
treffen sind!

 Rechnung

 Zeitpunkt, an dem zusätzlich zu der periodischen Kontrolle überprüft wird, ob die 
Struktur des Vermögens weiterhin mit der VBVV übereinstimmt, und insbesondere 
darüber entschieden wird, ob Umwandlungen vorgeschrieben oder unterlassen 
werden sollen (Art. 8 VBVV)

 Bericht

 Ort, an dem die nach der VBVV erteilten Bewilligungen und die nach Art. 416 
ZGB erteilten Zustimmungen angegeben werden

 Ort, an dem die Entwicklung der massgeblichen Kriterien gemäss Art. 5 VBVV 
anzugeben ist

 Ort, an dem bestätigt werden muss, dass wichtige Dokumente und wertvolle 
Gegenstände in einer VBVV-zugelassenen Einrichtung hinterlegt sind

30
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Die VBVV 2024

Das Verhältnis zu anderen Regeln über das 

Vermögen (2)

 Zustimmung gemäss Art. 416/417 ZGB (1)

 zu unterscheiden (Art. 9 Abs. 3) von der Bewilligung nach VBVV 
(Zustimmung/Bewilligung: Aussenverhältnisse vs. Innenverhältnisse)

 in der Regel nicht erforderlich für gemäss Art. 6 zulässige Anlagen 
(ordentliche Verwaltung, Art. 416 Abs. 1 Ziff. 5 ZGB); für Ausnahmen: 
siehe Fallbeispiel

 für Anlagen von Art. 7 hängt von der Situation ab

siehe Fallbeispiel

Und falls Art. 420 ZGB angewendet wurde? (siehe Fallbeispiel)

31

Die VBVV 2024

Das Verhältnis zu anderen Regeln über das 

Vermögen (3)
 Zustimmung gemäss Art. 416/417 ZGB (2)

unterschiedliche Rechtswirkungen:

wenn die Zustimmung nach Art. 416 ZGB (oder 417 ZGB) fehlt: Art. 418 

ZGB (grundsätzlich ungültiges Geschäft gegenüber Dritten, 

vorbehaltlich der Genehmigung - Aussenwirkung)

wenn die Bewilligung nach VBVV fehlt: Das Rechtsgeschäft ist gültig, 

aber der Bevollmächtigte kann haftbar gemacht werden (Art. 454 

ZGB) (interne Wirkung)

aber: Wenn die Zustimmung nach Art. 416 ZGB erteilt wird, gilt sie 
auch als Bewilligung nach VBVV

32
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Fallbeispiele

 Siehe verteiltes PDF-Dokument

33

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

philippe.meier@unil.ch

34
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Einige Fallbeispiele ...  
(in allen Situationen die Achtung der Selbstbestimmung der betroffenen Personen nicht 
vergessen!) 
 
 
1. Rosa 
 
1a. 
Rosa, geboren 1949, steht unter Vertretungsbeistandschaft mit Vermögensverwaltung 
(Art. 394/395 ZGB), bezieht Sozialversicherungsleistungen und einige Bankeinkünfte in Höhe 
von CHF 4’000 pro Monat. Ihre Kosten (Unterkunft, Essen, Krankenversicherung, Steuern, etc.) 
belaufen sich auf ca. CHF 5’000 pro Monat. 
 
Der Nachlass ihres Ehegatten wurde gerade aufgelöst. Sie ist nun alleinige Eigentümerin der 
Familienwohnung (Verkehrswert: CHF 800’000, Steuerwert: CHF 460’000). Ihr Ehemann hatte 
direkt in schweizerische und amerikanische Börsenwerte investiert. Der Wert des geerbten 
Portfolios (das von der UBS verwaltet wird) beträgt CHF 200’000. Es befinden sich noch ca. CHF 
150’000 auf einem UBS Anlagekonto und CHF 20’000 auf einem Privatkonto bei Postfinance.  
 
Wie sind Art. 6 und 7 VBVV anzuwenden? 
 
Gibt es einen Grund für eine Umwandlung? 
 
 
1b. 
Es ist wahrscheinlich, dass Rosa in den nächsten 18 bis 24 Monaten in ein Pflegeheim gebracht 
werden muss.  
 
Ändert dies etwas an der Analyse? 
 
 
1c. 
Im Nachlass von Rosas Ehemann befinden sich zwei Taschenuhren und eine Sammlung von 
Münzen aus dem Mittelalter. Rosa möchte die verschiedenen Gegenstände in ihrem Haus 
aufbewahren. Ihr Beistand zögert, da Rosa Dinge leicht vergisst und sich bereits mehrfach 
darüber beschwert hat, dass sie von den Personen, die ihr bei der Körperpflege helfen, 
"bestohlen" wurde. 
 
Sollte die KESB eingreifen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht? 
 
 
1d. 
Gleiche Situation wie unter 1a. Rosa erbte jedoch nur CHF 15.000 auf einem Bankkonto, ein 
Gemälde eines naiven Walliser Malers vom Anfang des 20. Jahrhunderts und Nestlé-Aktien mit 
einem Börsenwert von CHF 40.000. 
 

********** 
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2.  Jeremy 
 
2a. 
Gleiche Situation wie in 1., jedoch ist es Jeremy, der 1981 geboren wurde und an einer 
Entwicklungsverzögerung leidet, der unter Beistandschaft steht und von seinem Vater geerbt 
hat.  
 
Ändert dies etwas an der Analyse? 
 
 
2b. 
Gleiche Situation wie unter 1., aber Jeremy hat ein Renditeobjekt im Wert von CHF 4 Millionen 
und ein Wertpapierportfolio von CHF 1'500'000 geerbt, das sein Vater, der in 
Finanzangelegenheiten erfahren war, bis zu seinem Tod allein verwaltet hatte. 
 
Quid? 
 
 
2c. 
Jeremy's Vater hatte auch einen Safe bei der Kantonalbank, in dem sich verschiedene Papiere, 
Schmuck, DVDs mit Familienfilmen, ca. CHF 2’000 und EUR 5’000 in bar befanden.  
 
Wie geht die KESB damit um (oder nicht)? 
 
 
2d. 
Jeremy's (inzwischen verstorbener) Vater und seine Mutter waren seit seiner Volljährigkeit 
seine Mitbeistandspersonen. Die KESB hatte ihnen alle in Art. 420 ZGB vorgesehenen 
Entbindungen gewährt.  
 
Welche sind die Wirkungen dieser Entscheidung auf die Anwendung des VBVV vor und nach 
dem Tod von Jeremys Vater? 
 

********** 
 
3.  Victor-Louis 
 
3a. 
Victor-Louis (geb. 1977) war Opfer eines schweren Verkehrsunfalls. Er hat von den beteiligten 
Sozial- und Privatversicherungen hohe Entschädigungen erhalten (mehrere hunderttausend 
Franken mit Nachzahlungen). Er steht unter umfassender Beistandschaft. Die Beiständin hält 
es für sinnvoll, eine geschützte Wohnung für Victor-Louis zu erwerben. 
 
Kann sie das? 
Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Wenn nein, warum nicht? 
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3b. 
Eine Cousine von Victor-Louis bereitet sich darauf vor, für ihr Studium in die USA zu gehen. 
Victor-Louis hat sie immer finanziell unterstützt. Die Beiständin möchte dieser Studentin einen 
Betrag von CHF 30.000 zur Verfügung stellen.  
 
Kann sie das? 
Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Wenn nein, warum nicht? 
 
 
3c. 
Um die Anlagen zu diversifizieren, möchte die Beiständin ein Konto bei der Raiffeisenbank 
eröffnen. Es wird ihr erklärt, dass sie einen Genossenschaftsanteil von CHF 500 zeichnen muss.  
 
Kann sie das? Braucht sie eine Genehmigung oder Zustimmung der KESB? 
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Vorschläge für Verfahrensentscheidungen  
 
(teilweise inspiriert von de B. REICHLIN, Revision der VBVV und eine Chance im Bestreben nach 
Vereinheitlichung, ZKE 2023 483 ff.) 
 

1) Entscheidungen, die im Rahmen der Abklärung- und Errichtung der Massnahme zu 
treffen sind 

 
a) 
"Die KESB stellt auf der Grundlage der bisher gesammelten finanziellen Elemente fest, dass 
das Vermögen der betroffenen Person ausschliesslich zur Deckung ihres gewöhnlichen 
Unterhaltsbedarfs im Sinne von Art. 6 VBVV anzulegen ist." 
 
"Die KESB weist den Beistand/die Beiständin gestützt auf Art. 8 Abs. 1 VBVV an, die 
Umwandlung der nicht konformen Anlagen bis zum xx.yy.zzzz vorzunehmen. Falls nötig, wird 
der Beistand/die Beiständin eine Ausnahmebewilligung oder eine Fristverlängerung unter den 
Bedingungen von Art. 8 Abs. 2 und 3 VBVV beantragen." 
 
b) 
"Bis zum Entscheid der KESB nach Art. 9 VBVV ist der Beistand/die Beiständin berechtigt, ein 
Konto für die laufende Verwaltung der Einkünfte und Ausgaben der betroffenen Person mit 
einem Kapital von höchstens CHF 50'000 zu eröffnen oder zu unterhalten, über das er/sie im 
Interesse der betroffenen Person allein verfügen kann. Alle anderen finanziellen 
Transaktionen bedürfen der Bewilligung der KESB." 
 
"Die betroffene Person darf allein oder mit Unterstützung des Beistands/der Beiständin ein 
Konto zur freien Verfügung eröffnen, über das sie allein verfügen kann. Sie muss dem 
Beistand/der Beiständin alle notwendigen Informationen über das Konto geben.” 
 
 

2) Entscheidungen, die bei der Aufnahme des Inventars oder in einem gesonderten 
Verfahren, auf das verwiesen wird, zu treffen sind 

a) 
"Die KESB stellt auf der Grundlage der bisher gesammelten finanziellen Elemente fest, dass 
das Vermögen der betroffenen Person ausschliesslich zur Deckung ihres gewöhnlichen 
Unterhaltsbedarfs im Sinne von Art. 6 VBVV anzulegen ist." 
 
"Die KESB weist den Beistand/die Beiständin gestützt auf Art. 8 Abs. 1 VBVV an, die 
Umwandlung der nicht konformen Anlagen bis zum xx.yy.zzzz vorzunehmen. Falls nötig, wird 
der Beistand/die Beiständin eine Ausnahmebewilligung oder eine Fristverlängerung unter den 
Bedingungen von Art. 8 Abs. 2 und 3 VBVV beantragen." 
 
"Die betroffene Person darf allein oder mit Unterstützung des Beistands/der Beiständin ein 
Konto zur freien Verfügung eröffnen, über das sie allein verfügen kann. Sie muss dem 
Beistand/der Beiständin alle notwendigen Informationen über das Konto geben. 
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"Der Zugriff auf das Schliessfach der betroffenen Person bei der Einrichtung X darf nur in 
Anwesenheit des Beistands/der Beiständin und eines bevollmächtigten Vertreters der KESB 
erfolgen." 
 
b) 
"Die KESB entscheidet im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. a VBVV: 

- dass ein Betrag von mindestens CHF xxx gemäss Art. 6 VBVV angelegt werden muss, 
davon höchstens CHF yyy auf einem Konto für die laufende Verwaltung ; 

- dass ein Betrag von CHF zzz gemäss Art. 7 Abs. 1 und 2 VBVV angelegt werden muss." 
 
"Die KESB entscheidet im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Bst. b und c VBVV: 

- dass Anlagen nach Art. 7 Abs. 1 VBVV sowie Umwandlungen von bestehenden nicht 
konformen Anlagen in konforme Anlagen nach Art. 7 Abs. 1 OGPCT keine Bewilligung 
der KESB erfordern, sofern sie die Grenzen von Art. 7 Abs. 2 VBVV einhalten; 

- dass die Liquidation einer Anlage nach Art. 6 VBVV Bst. b bis j oder einer Anlage nach 
Art. 7 Abs. 1 VBVV der Bewilligung der KESB bedarf; Änderungen in der internen 
Zusammensetzung des Anlageinstruments, die im Einklang mit der Anlagestrategie 
des Instruments stehen, sind nicht bewilligungspflichtig; 

- dass jede Entnahme von Geldern aus einer Anlage nach Art. 6 oder Art. 7 VBVV zur 
Überweisung auf das Konto für die laufende Verwaltung oder das Konto eines Dritten 
die Bewilligung der KESB erfordert (???)". 

 
"Der Zugriff auf das Schliessfach der betroffenen Person bei der Einrichtung X darf nur in 
Anwesenheit des Beistands/der Beiständin und eines bevollmächtigten Vertreters der KESB 
erfolgen." 
 
"Die betroffene Person darf allein oder mit Unterstützung des Beistands/der Beiständin ein 
Konto zur freien Verfügung eröffnen, über das sie allein verfügen kann. Sie muss dem 
Beistand/der Beiständin alle notwendigen Informationen über das Konto geben. 
 
"Die KESB weist den Beistand/die Beiständin gestützt auf Art. 8 Abs. 1 VBVV an, die 
Umwandlung der nicht konformen Anlagen bis zum xx.yy.zzzz vorzunehmen. Falls nötig, wird 
der Beistand/die Beiständin eine Ausnahmebewilligung oder eine Fristverlängerung unter den 
Bedingungen von Art. 8 Abs. 2 und 3 VBVV beantragen." 
 
c) 
"Gemäss Art. 9 Abs. 1 Bst. a VBVV: 

- verfügt die KESB, dass ein Betrag von mindestens CHF xxx gemäss Art. 6 VBVV 
angelegt werden muss, davon höchstens CHF yyy auf einem Konto für die laufende 
Verwaltung; 

- stellt die KESB fest, dass die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 3 VBVV im Übrigen 
erfüllt sind ; 

- weist die KESB den Beistand/die Beiständin an, ihr mindestens zwei Entwürfe eines 
Vermögensverwaltungsvertrages vorzulegen, in denen eine Anlagestrategie für das 
Vermögen der betroffenen Person vorgeschlagen wird; 

- erklärt die KESB den Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrags und die von ihm 
verfolgte Strategie als bewilligungspflichtig."  
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"Der Zugriff auf das Schliessfach der betroffenen Person bei der Einrichtung X darf nur in 
Anwesenheit des Beistands/der Beiständin und eines bevollmächtigten Vertreters der PAB 
erfolgen." 
 
"Die betroffene Person darf allein oder mit Unterstützung des Beistands/der Beiständin ein 
Konto zur freien Verfügung eröffnen, über das sie allein verfügen kann. Sie muss dem 
Beistand/der Beiständin alle notwendigen Informationen über das Konto geben. 
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